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An das 

Datum: �l (I.U'. :5 

Verteilt.�:�9- 0 2 lit1._ 
Präsidium des Nationalrates 

in W i e  n 

Zu dem vom Bundesministerium für soziale Verwaltung mit 

GZ 30 40S/51-V/1/83- vom 12. Juli 1983, übermittelten Entwurf, 

mit dem das Bundesgesetz über Wohnungsbeihilfen aufgehoben wird, 

sowie den Entwürfen für Novellen zum Arbeitslosenversicherungs­

gesetz, zu den Versorgungsgesetzen und zu den Sozialver­

sicherungsgesetzen, nimmt das Bundeskanzleramt - Sektion 11 

wie folgt Stellung: 

Im Art.III des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird, sollte 

nach ho. Ansicht der Abs.1 ersatzlos gestrichen werden. Mit der 

nächsten Novelle zum B-KUVG könnte dann im § 46 Abs.3 die auf 

Grund der Aufhebung des Wohnungsbeihilfengesetzes überflüssigen 

und als überholt anzusehenden Worte "jedoch ohne die Wohnungs­

beihilfe" gestrichen werden. Diese Vorgangsweise empfiehlt sich, 

weil durch die im Entwurf enthaltene Lösung die Änderung 

nicht in den Gesetzestext des B-KUVG einfließen würde. 
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5. August 1983 
Für den Bundeskanzler: 

BÖHM 
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